
Text (Teil B)
Für die 1. Änderung gelten die Festsetzungen des Ursprungsplanes Nr. 26 fort. Die Festsetzung 
Nr. 2 wird wie folgt geändert:

2. Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) 1 BauGB

Überschreitungen der festgesetzten zulässigen Grundflächenzahl durch die in § 19 (4) 
BauNVO aufgeführten Anlagen sind bis zu einer GRZ von insgesamt max. 0,9 zulässig.
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